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Amtliche Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2008 der Stadt  Ostseebad Rerik – 
Eigenbetrieb Kurverwaltung – gemäß § 16 Abs. 5 Komm unalprüfungsgesetz 
 
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
Der Jahresabschluss der Stadt Ostseebad Rerik – Eigenbetrieb Kurverwaltung – wurde 
durch die BDO Heßler Mosebach AG – Wirtschaftsprüfung/Steuerberatungsgesellschaft 
Rostock mit Datum vom 10.11.2009 mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen: 
 
 „Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht zum  
31. Dezember 2008 der Stadt Ostseebad Rerik – Kurverwaltung – Ostseebad Rerik, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 geprüft. Durch § 15  
Abs. 1 Nr. 3 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert.  
Die Prüfung erstreckte sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Eigenbetriebes i.S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. 
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Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes.  Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie 
über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 15 Abs. 1 Nr. 3 KPG 
M-V  unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) 
festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu wesentlichen 
Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.  
 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die 
Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den 
vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen.  
 
Wir sind der Auffassung, dass unsere  Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
meine Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der 
Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben nach unserer 
Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.“  
 
Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei 
Abschlussprüfungen erstattet. 
 
Rostock, den 10 November 2009  
Gez. Armin Heßler, Wirtschaftsprüfer  gez. ppa. Hans-Georg Göken, Wirtschaftsprüfer 
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 Beschluss der Stadtvertretersitzung der Stadt Ostse ebad Rerik v om 

27.5.2010 
Beschluss über den Jahresabschluss 2008 des Eigenbe triebes 
Kurverwaltung der Stadt Ostseebad Rerik gemäß § 16 Absatz 5 
Kommunalprüfungsgesetz 
 
Der vom Wirtschaftsprüfung und Steuerberater Armin Heßler geprüfte und 
mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene 
Jahresabschluss zum 31.12.2008 liegt vor. Mit Datum vom 28.4.2010 gibt 
der Landesrechnungshof MV den Prüfbericht nach eingeschränkter 
Prüfung frei (§ 14 Abs. 4 KPG M-V). 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Ostseebad Rerik  fasst folgenden Beschluss: 

1. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte und mit einem 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene 
Jahresabschluss zum 31.Dezember 2008, mit einer Bilanzsumme 
von 1.135.705.57 Euro und einem Jahresüberschuss von 
102.472,28 Euro, wird festgestellt. 

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 102.472,28 Euro wird auf die 
neue Rechnung vorgetragen. Somit ergibt sich ein Jahresgewinn  in 
Höhe von 5.844,11 Euro. 

3. Dem Werkleiter und dem Werksausschuss wird für das 
Wirtschaftsjahr 2008 Entlastung erteilt. 

 
 Abstimmungsergebnis:  

Zustimmung: 12 
Ablehnung:   0 
Enthaltung:   0 
 
gez. Gulbis 
Bürgermeister 

_____________________________________________________________________________ 
Öffentliche Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft K rempin-Neu Karin 

Einladung zur Mitgliederversammlung 
 

Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Krempin-Neu Karin sind am 10.7.2010 zur diesjährigen 
Mitgliederversammlung eingeladen. 
Treffpunkt: 18.00 Uhr am Haffanleger Rerik 
Tagesordnung: 
1. Eröffnung der Mitgliederversammlung 
2. Anträge zur Änderung der Tagesordnung 
3. Berichte des Vorstandes 
4. Bericht über den Stand der Baumpflanzung 
5. Verschiedenes. 
 
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung werden alle Mitglieder zu einem gemeinsamen 
Abendessen eingeladen. Aus organisatorischen Gründen bittet der Vorstand um eine Anmeldung 
zur Teilnahme bis 30.6.2010 telefonisch unter 0171-8622500 oder 038294-13206. 
Gez. Meyer  
Jagdvorsteher 
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Amt für Landwirtschaft 
 Bützow  

-Flurneuordnungsbehörde- 

Az: 20a/5433.3-2-51-0101 
 
 
 
geplantes Flurneuordnungsverfahren: „Am Salzhaff“ 

Gemeinden: Am Salzhaff, Neubukow-Stadt, Alt Bukow 

Landkreis: Bad Doberan  

Öffentliche Bekanntmachung 
Ladung zum Aufklärungstermin 

Es ist beabsichtigt, nach den Vorschriften des 8. Abschnittes des 
Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. Juli 1991 (BGBl. I S. 1418) mit späteren Änderungen in Verbindung mit den 
Vorschriften des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546) mit späteren Änderungen ein 
Flurneuordnungsverfahren einzuleiten. 

Das Verfahrensgebiet erstreckt sich voraussichtlich auf folgende Gemeinden bzw. 
Gemarkungen: 

Gemeinde Am Salzhaff 
Gemarkungen Pepelow, Flur 1; Rakow-Teßmannsdorf, Flur 1 (teilw.), Flur 2 (teilw.); 
 Klein Strömkendorf, Flur 1 
Gemeinde Neubukow-Stadt 
Gemarkungen Buschmühlen, Flur 1 (teilw.), Flur 2 (wenige Flurstücke); 
 Neubukow, Flur 2, Flurstücke 142 u. 144 
Gemeinde Alt Bukow 
Gemarkungen Questin, Flur 1; Bantow, Flur 1 
 

Die Abgrenzung des voraussichtlichen Verfahrensgebietes ist aus der anliegenden 
Karte ersichtlich. 
 

Zur Aufklärung der Teilnehmer über den Gang des Verfahrens und über die 
voraussichtlich entstehenden Kosten findet am 

12. August 2010, um 19.00 Uhr im Gemeindehaus in Ra kow 
ein Termin statt. 

Zu diesem Termin werden gemäß § 5 Abs. 1 FlurbG hiermit alle voraussichtlich am 
Verfahren beteiligten Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten geladen. 

Bützow, den 3. Juni 2010 

Im Auftrag 
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Gebietskarte zum geplanten  
Flurneuordnungsverfahren „Am Salzhaff“ 

Landkreis Bad Doberan 
Gemeinde Am Salzhaff 
Gemarkungen Pepelow, Flur 1 
 Rakow-Teßmannsdorf, 

Flur 1 (teilw.), Flur 2 
(teilw.) 

 Klein Strömkendorf, Flur 
1 

Gemeinde Neubukow-Stadt 
Gemarkungen Buschmühlen, Flur 1 

(teilw.), Flur 2 (wenige 
Flurstücke) 

 Neubukow, Flur 2, 
Flurstücke 142 u. 144 

Gemeinde Alt Bukow 
Gemarkungen Questin, Flur 1 
 Bantow, Flur 1 

geplantes Verfahrensgebiet 
�

 
 
ca. 2.100 ha 
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Ausschreibung von Grundstücken 
 

 
Die BVVG – Bodenverwertungs- und –verwaltungs GmbH Schwerin schreibt 
folgende Objekte im Internet aus: 
 
1. Ausschreibung zur Pacht - Grünland und Acker in Roggow-Russow 
2. Ausschreibung zum Kauf - Bauland in der Ortslage Krempin 
3. Ausschreibung zum Kauf – Ackerland in Blengow 
 
Den gesamten Ausschreibungstext finden Sie unter http://www.bvvg.de  
 

 
 
 

Informationen 
 
Am 7.8.2010 trifft die 14. Hanse-Tour „Sonnenschein“ – die Radtour zu Gunsten 
krebs- und chronisch kranker Kinder, die in diesem Jahr von St. Peter Ording nach 
Rostock führt, in Neubukow ein. Geplant ist dieser Stopp um 14.15 Uhr. 
Die Veranstalter bitten um Spenden zugunsten krebskranker Kinder, in 
Mecklenburg-Vorpommern insbesondere zur Unterstützung der Kinderonkologie 
Rostock. 
 
Informationen über die Hanse-Tour Sonnenschein finden Sie unter  
www.hanse-tour-sonnenschein.de und unter der Adresse 
Förderverein Hanse-Tour-Sonnenschein e.V. 
Strandstraße 35 
18225 Kühlungsborn 

  

 
  
 

Veranstaltungstermine 2010 
 
  2. bis 3. Juli           Sportfest in Bastorf 
 
  3. Juli                     Dorffest in Krempin 
 
16. bis 18. Juli         Haff-Festtage in Ostseebad Rerik 
 
17. Juli                     Gemeindefest Am Salzhaff 
 
17. Juli                     Dorffest Kamin 
 
28. August               Dorffest in Ravensberg 
 
 
 
 
 
 


